
Lebensversicherung AG

Bedingungen für die Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung
(BUZ2004C) (50 % - Klausel) (GN223114_012004)

Inhaltsverzeichnis
§ 1 Was ist versichert?
§ 2 Was ist Berufsunfähigkeit im Sinne dieser Bedingungen?
§ 3 In welchen Fällen ist der Versicherungsschutz ausgeschlossen?
§ 4 Welche Mitwirkungspfl ichten sind zu beachten, wenn Leistungen

wegen Berufsunfähigkeit verlangt werden?
§ 5 Wann geben wi r eine Erklärung über unsere Leistungspflicht ab?
§ 6 Bis wann können bei Meinungsverschiedenheiten Rechte geltend

gemacht werden und wer entscheidet in diesen Fällen?
§ 7 Was gilt für die Nachprüfung der Berufsunfähigkeit?
§ 8 Was gilt bei einer Verletzung der Mitwirkungspfl ichten nach

Eintritt der Berufsunfähigkeit?
§ 9 Wann können Sie die Zusatzversicherung kündigen oder bei-

tragsfrei stellen bzw. welche Alternativen haben Sie bei Zah-
lungsschwierigkeiten?

§ 10 Welche Überschußanteile erhalten Sie?
§ 11 Wie ist das Verhältnis zur Hauptversicherung?

§ 1 Was ist versichert?
(1) Wird die versicherte Person während der Versicherungsdauer dieser
Zusatzversicherung zu mindestens 50 % berufsunfähig, so erbringen
wi r folgende Versicherungsleistungen:

a) aus Zusatztarif B oder Bp:
Volle Befreiung von der Beitragszahlungspfl icht für die Hauptversi -
cherung und die eingeschlossenen Zusatzversicherungen, längstens
für die vereinbarte Leistungsdauer, sofern für die Hauptversicherung
Beitragszahlungspfl icht besteht.
Bei Zusatztarif Bp werden während der Berufsunfähigkeit zusätzl ich
die planmäßigen Erhöhungen (NÜRNBERGER Plus) für die Hauptver-
sicherung jährlich beitragsfrei durchgeführt. Die Leistungssteigerung
entspri cht hierbei der Erhöhung des erreichten Jahresbeitrags der
Hauptversicherung (unter Berücksichtigung eines Einzeltarifs mit mo-
natl icher Zahlweise) um den im Versicherungsschein für diesen Fall
genannten Prozentsatz.
Sofern Ihre Versicherung einkommensteuerbegünstigt ist, werden die
beitragsfreien Erhöhungen bei Berufsunfähigkeit ab dem Zeitpunkt,
ab dem der Mindesttodesfal lschutz gemäß BStBl 1996, Teil I,
S. 1438, nicht mehr gewährleistet sein sol lte, unabhängig vom Tari f
der Hauptversicherung, nach einem Tari f mi t gleich hoher Todes- und
Erlebensfal leistung durchgeführt.

b) aus Zusatztarif R oder Ra, wenn dieser mitversichert ist:
Zahlung einer Berufsunfähigkeits-Rente, längstens für die vereinbarte
Leistungsdauer. Die Rente zahlen wi r monatl ich im voraus.

Bei einem geringeren Grad der Berufsunfähigkeit besteht kein Anspruch
auf diese Versicherungsleistungen.
Bei Vereinbarung einer Karenzzeit erbringen wi r die Versicherungslei-
stungen erst nach deren Ablauf, sofern die Berufsunfähigkeit während
der Karenzzeit ununterbrochen zu mindestens 50 % bestanden hat und
zu diesem Zeitpunkt noch andauert.
Die Versicherungsdauer ist der Zeitraum, innerhalb dessen Versiche-
rungsschutz besteht. Mi t Leistungsdauer wi rd hingegen der Zeitraum
bezeichnet, bis zu dessen Ablauf eine während der Versicherungsdauer
zuerkannte Leistung längstens gewährt wi rd. Für die Zusatztarife B, Bp
und R stimmt die Leistungsdauer mit der Versicherungsdauer überein.

(2) Wird die versicherte Person während der Versicherungsdauer dieser
Zusatzversicherung infolge Pflegebedürftigkeit (vgl . § 2 Absatz 8) be-
rufsunfähig und liegt der Grad der Berufsunfähigkeit unter 50 % , so er-
bringen wi r dennoch die vol le Leistung aus der Berufsunfähigkeits-Zu-
satzversicherung.

(3) Der Anspruch auf Beitragsbefreiung und Rente entsteht frühestens
mit Ablauf des Monats, in dem die Berufsunfähigkeit eingetreten ist.
Bei Vereinbarung einer Karenzzeit entsteht der Anspruch auf Beitrags-
befreiung und Rente erst mi t dem Ablauf der Karenzzeit, sofern die Be-
rufsunfähigkeit oder die Pflegebedürftigkeit nach Absatz 1 bzw. 2 wäh-
rend der Karenzzeit ununterbrochen bestanden hat und bei deren Ablauf
noch andauert.
Endet die Berufsunfähigkeit und tritt innerhalb von 24 Monaten danach
erneut Berufsunfähigkeit aufgrund derselben Ursache ein, so werden be-
reits zurückgelegte Karenzzeiten berücksichtigt.

(4) Der Anspruch auf Beitragsbefreiung und Rente erl ischt, wenn der Grad
der Berufsunfähigkeit unter 50 %  sinkt, bei Berufsunfähigkeit infolge
Pflegebedürftigkeit spätestens, wenn die Pflegebedürftigkeit mi t weniger
als 3 Punkten eingestuft wi rd, wenn die versicherte Person sti rbt oder
bei Ablauf der vertraglichen Leistungsdauer.

(5) Wird nach Ablauf der Versicherungsdauer eine Berufsunfähigkeit an-
gezeigt, die vor Ablauf der Versicherungsdauer eingetreten ist, so wi rd
eine Leistung aus der Zusatzversicherung fäl l ig, sofern die Leistungs-
dauer noch nicht abgelaufen ist.
Entsprechendes gilt für den Fall, daß eine innerhalb der Versicherungs-
dauer fäl l ig gewordene Leistung infolge Reaktivierung erloschen ist und
nach Ablauf der Versicherungsdauer eine erneute Berufsunfähigkeit an-
gezeigt wi rd, die ihren Ursprung in der ersten Berufsunfähigkeit hat. Der
Anspruch auf Versicherungsleistungen entsteht zu dem unter Absatz 3
genannten Zeitpunkt.

(6) Bis zur Entscheidung über die Leistungspflicht müssen Sie die Bei-
träge in vol ler Höhe weiter entrichten; wi r werden diese jedoch bei An-
erkennung der Leistungspflicht zurückzahlen.
Wenn Sie es wünschen, werden diese Beiträge bis zur endgültigen Ent-
scheidung über die Leistungspflicht zinslos gestundet, längstens für
5 Jahre.
Bei Vereinbarung einer Karenzzeit werden die Beiträge für die Karenzzeit
weder zurückerstattet noch gestundet, da während der Karenzzeit Bei-
tragszahlungspfl icht besteht.
Stell t sich heraus, daß die Leistungsvoraussetzungen nicht vorliegen,
sind die gestundeten Beiträge unverzinst nachzuzahlen. Diese können
Sie in Form einer einmaligen Zahlung oder in maximal  12 Monatsraten
nachentrichten. Sofern Sie es wünschen und dies tarifl ich mögl ich ist,
kann der Ausgleich auch durch eine Verrechnung mit dem vorhandenen
Deckungskapital  erfolgen. Hierbei können Sie zwischen einer Verringe-
rung der Versicherungsleistungen und einer Erhöhung des Beitrags
wählen. Im übrigen bieten wi r weitere Alternativen bei Zahlungsschwie-
rigkeiten in § 9 Absatz 5 ff. an.

Wiedereingl iederungshi lfe

(7) Wenn unsere Leistungspflicht endet, weil die versicherte Person eine
Umschulungsmaßnahme durch das Arbeitsamt oder einen anderen Trä-
ger erfolgreich abgeschlossen hat und wieder eine Tätigkeit ausübt,
zahlen wi r als Wiedereingl iederungshi lfe einen einmaligen Betrag in
Höhe von 6 Monatsrenten, insgesamt maximal  6.000,00 EUR für alle bei
der Gesell schaft auf die versicherte Person abgeschlossenen Berufsun-
fähigkeitsversicherungen. Voraussetzung für die Zahlung einer Wieder-
eingl iederungshi lfe ist, daß eine Berufsunfähigkeits-Rente (Zusatztarif R
oder Ra) mitversichert ist und daß bei Entstehen des Anspruchs auf
Wiedereingl iederungshi lfe die verbleibende Versicherungsdauer (bei Zu-
satztarif Ra: Leistungsdauer) für die Rente noch mindestens 12 Monate
beträgt. Bei erneuter Berufsunfähigkeit innerhalb von 12 Monaten wi rd
eine geleistete Wiedereingl iederungshi lfe auf neu entstehende Rentenan-
sprüche angerechnet.

Option auf Leistungserhöhung

(8) Der Versicherungsnehmer hat bei den die versicherte Person betref-
fenden Ereignissen
- Heirat,
- Geburt eines Kindes,
- Existenzgründung (Wechsel in die berufl iche Selbständigkeit im Haupt-

beruf) in den ersten zehn Jahren der Versicherungsdauer,
- erfolgreicher Abschluß einer allgemein anerkannten Berufsausbi ldung
 oder erfolgreicher Abschluß einer Höherqualifikation, die mit einer

Verbesserung der berufl ichen Stellung oder des Einkommens verbunden
ist,

- Einkommenserhöhung um mindestens 250,00 EUR brutto monatl ich, die
mit einem Karrieresprung (z. B. höhere Position in der Hierarchie eines
Unternehmens) verbunden ist,

- Finanzierung (Immobi lienerwerb oder Finanzierung im gewerbl ichen
Bereich) mit einer Finanzierungssumme von mindestens
25.000,00 EUR,

- Wegfall des Berufsunfähigkeitsschutzes aus der Gesetzl ichen Renten-
versicherung bei Selbständigen und Handwerkern oder

- Ehescheidung

innerhalb einer Frist von sechs Monaten das Recht, die Leistung der
Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung ohne erneute Gesundheitsprü-
fung nach einem zu diesem Zeitpunkt für den Verkauf zulässigen Tari f
einschl ießlich der dann gültigen Versicherungsbedingungen und steuer-
rechtlichen Vorschriften zu erweitern, sofern

- die versicherte Person nicht berufsunfähig ist,
- das rechnungsmäßige Alter (Al ter der versicherten Person zum Jah-

restag des Versicherungsbeginns, wobei ein bereits begonnenes, aber
noch nicht vol lendetes Lebensjahr hinzugerechnet wi rd, fal ls davon
mehr als sechs Monate verstrichen sind) der versicherten Person nicht
höher als 45 Jahre ist,
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- die Erhöhung der Jahresrente nicht mehr als 50 %  der bisherigen
Jahresrente beträgt,

- die neue gesamte Jahresrente 24.000,00 EUR nicht übersteigt und
- nach erfolgter Leistungserhöhung die gesamte Jahresrente aller auf die

versicherte Person abgeschlossenen Berufsunfähigkeitsversicherungen
70 %  des vorjährigen Jahresbruttoeinkommens der versicherten Per-
son nicht übersteigt.

(9) Auf die Anwendung des § 41 VVG (Versicherungsvertragsgesetz)
verzichten wi r.

Geltungsbereich

(10) Der Versicherungsschutz besteht weltweit.

§ 2 Was ist Berufsunfähigkeit im Sinne  dieser Bedin-
gungen?
(1) Vollständige Berufsunfähigkeit l iegt vor, wenn die versicherte Person
infolge Krankheit, Körperverletzung oder Kräfteverfalls, die ärztl ich
nachzuweisen sind, voraussichtl ich mindestens sechs Monate ununter-
brochen außerstande ist, ihrem vor Eintritt des Versicherungsfalls zuletzt
ausgeübten Beruf - so wie er ohne gesundheitl iche Beeinträchtigung
ausgestaltet war - nachzugehen und in dieser Zeit auch keine andere
Tätigkeit ausübt, die aufgrund ihrer Ausbi ldung und Erfahrung ausgeübt
werden kann und ihrer bisherigen Lebensstellung entspri cht (vgl .
Absatz 4). Auf die abstrakte Verweisung verzichten wi r.

(2) Teilweise Berufsunfähigkeit l iegt vor, wenn die in Absatz 1 genannten
Voraussetzungen nur in einem bestimmten Grad erfül lt sind.

(3) Ist die versicherte Person sechs Monate ununterbrochen infolge
Krankheit, Körperverletzung oder Kräfteverfalls, die ärztl ich nachzu-
weisen sind, vol lständig oder teilweise außerstande gewesen, ihrem vor
Eintritt des Versicherungsfalls zuletzt ausgeübten Beruf - so wie er ohne
gesundheitl iche Beeinträchtigung ausgestaltet war - nachzugehen und
hat sie in dieser Zeit auch keine andere Tätigkeit ausgeübt, die aufgrund
ihrer Ausbi ldung und Erfahrung ausgeübt werden kann und ihrer bishe-
rigen Lebensstellung entspri cht (vgl . Absatz 4), so gilt dieser Zustand
von Beginn an als vol lständige oder teilweise Berufsunfähigkeit.

(4) Als eine der Ausbi ldung und Erfahrung sowie der bisherigen Lebens-
stellung entsprechende berufl iche Tätigkeit wi rd dabei nur eine solche
Tätigkeit angesehen, die keine deutlich geringeren Kenntnisse und Fä-
higkeiten erfordert und auch in ihrer Vergütung und Wertschätzung nicht
spürbar unter das Niveau der bislang ausgeübten berufl ichen Tätigkeit
absinkt.

(5) Hat die versicherte Person ihren Beruf innerhalb von 24 Monaten vor
Eintritt der Berufsunfähigkeit gewechselt, wi rd bei der Prüfung der Be-
rufsunfähigkeit auch die berufl iche Tätigkeit vor dem Berufswechsel be-
rücksichtigt, wenn die für die Berufsunfähigkeit verantwortl ichen Ge-
sundheitsstörungen bereits bei der Aufgabe der früheren berufl ichen Tä-
tigkeit bekannt oder absehbar waren, es sei denn, der Berufswechsel
erfolgte auf ärztl iches Anraten oder wegen unfreiwill igen Wegfalls der
früheren Tätigkeit.

(6) Ist die versicherte Person aus dem Berufsleben ausgeschieden, kann
die Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung fortgeführt werden. Werden
in dieser Zeit Leistungen beantragt, so gilt für die Beurteilung der Be-
rufsunfähigkeit für die Dauer bis zu 5 Jahren nach dem Ausscheiden die
vorher konkret ausgeübte berufl iche Tätigkeit und die damit verbundene
Lebensstellung. Nach Ablauf von 5 Jahren gilt eine Berufstätigkeit als
zumutbar, die anhand der dann noch verwertbaren Kenntnisse und Fä-
higkeiten ausgeübt wi rd oder ausgeübt werden könnte. Die Lebensstel-
lung wi rd durch die dann ausgeübte oder mögl iche Berufstätigkeit ge-
prägt.

(7) Berufsunfähigkeit l iegt nicht vor, wenn ein Selbständiger oder Ge-
sell schafter über seinen Einfluß auf die betriebliche Situation durch zu-
mutbare Umorganisation eine Tätigkeit ausüben kann, durch die er eine
unveränderte Stellung als Betriebsinhaber innehat. Eine Umorganisation
ist zumutbar, wenn sie wi rtschaftl ich und betrieblich zweckmäßig ist.
Die konkret ausgeübte oder im Rahmen der Umorganisation ausübbare
Tätigkeit muß aufgrund der Gesundheitsverhältnisse, der Ausbi ldung und
Erfahrung zumutbar sein und der bisherigen Lebensstellung entsprechen
(vgl . Absatz 4).

(8) Ist die versicherte Person sechs Monate ununterbrochen pflegebe-
dürftig und wurde der Pflegefal l mi t mindestens 3 Punkten bewertet, so
gilt dieser Zustand von Beginn an als vol lständige Berufsunfähigkeit.

(9) Pflegebedürftigkeit l iegt vor, wenn die versicherte Person infolge
Krankheit, Körperverletzung oder Kräfteverfalls voraussichtl ich auf Dau-
er so hilflos ist, daß sie für die in Absatz 10 genannten Verrichtungen
auch bei Einsatz technischer und medizinischer Hil fsmittel in erheb-
lichem Umfang tägl ich der Hil fe einer anderen Person bedarf. Die Pfle-
gebedürftigkeit ist ärztl ich nachzuweisen.

(10) Bewertungsmaßstab für die Einstufung des Pflegefal ls sind die Art
und der Umfang der erforderl ichen tägl ichen Hil fe durch eine andere
Person. Bei der Bewertung wi rd die nachstehende Punktetabelle zu-
grunde gelegt:

Die versicherte Person benötigt Hil fe beim

Fortbewegen im Zimmer 1 Punkt

Hil febedarf l iegt vor, wenn die versicherte Person - auch bei Inan-
spruchnahme einer Gehhilfe oder eines Roll stuhls - die Unterstützung
einer anderen Person für die Fortbewegung benötigt.

Aufstehen und Zubettgehen 1 Punkt

Hil febedarf l iegt vor, wenn die versicherte Person nur mit Hil fe einer an-
deren Person das Bett verlassen oder in das Bett gelangen kann.

An- und Auskleiden 1 Punkt

Hil febedarf l iegt vor, wenn die versicherte Person - auch bei Benutzung
krankengerechter Kleidung - sich nicht ohne Hil fe einer anderen Person
an- oder auskleiden kann.

Einnehmen von Mahlzeiten und Getränken 1 Punkt

Hil febedarf l iegt vor, wenn die versicherte Person - auch bei Benutzung
krankengerechter Eßbestecke und Trinkgefäße - nicht ohne Hil fe einer
anderen Person essen und trinken kann.

Waschen, Kämmen oder Rasieren 1 Punkt

Hil febedarf l iegt vor, wenn die versicherte Person von einer anderen
Person gewaschen, gekämmt oder rasiert werden muß, da sie selbst nicht
mehr fähig ist, die dafür erforderl ichen Körperbewegungen auszuführen.

Verrichten der Notdurft 1 Punkt

Hil febedarf l iegt vor, wenn die versicherte Person die Unterstützung einer
anderen Person benötigt, weil sie
- sich nach dem Stuhlgang nicht allein säubern kann,
- ihre Notdurft nur unter Zuhilfenahme einer Bettschüssel verrichten kann
oder weil
- der Darm bzw. die Blase nur mit fremder Hil fe entleert werden kann.

Besteht allein eine Inkontinenz des Darms bzw. der Blase, die durch die
Verwendung von Windeln oder speziellen Einlagen ausgeglichen werden
kann, l iegt hinsichtl ich der Verrichtung der Notdurft keine Pflegebedürf-
tigkeit vor.

(11) Unabhängig von der Bewertung aufgrund der Punktetabelle l iegt
vol lständige Berufsunfähigkeit aufgrund von Pflegebedürftigkeit vor,
wenn die versicherte Person wegen einer seelischen Erkrankung oder
geistigen Behinderung sich oder andere gefährdet und deshalb tägl icher
Beaufsichtigung bedarf oder wenn die versicherte Person dauernd bett-
lägerig ist und nicht ohne Hil fe einer anderen Person aufstehen kann oder
wenn die versicherte Person der Bewahrung bedarf.
Bewahrung liegt vor, wenn die versicherte Person wegen einer seelischen
Erkrankung oder geistigen Behinderung sich oder andere in hohem Maße
gefährdet und deshalb nicht ohne ständige Beaufsichtigung bei Tag und
Nacht versorgt werden kann.

(12) Vorübergehende akute Erkrankungen führen zu keiner höheren Ein-
stufung. Vorübergehende Besserungen bleiben ebenfal ls unberücksich-
tigt. Eine Erkrankung oder Besserung gilt dann nicht als vorübergehend,
wenn sie nach drei Monaten noch anhält.

§ 3 In welchen Fällen ist der Versicherungsschutz aus-
geschlossen?
(1) Grundsätzlich besteht unsere Leistungspflicht unabhängig davon, wie
es zu der Berufsunfähigkeit gekommen ist.

(2) Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, leisten wi r jedoch nicht,
wenn die Berufsunfähigkeit verursacht ist:

a) unmittelbar oder mittelbar durch Kriegsereignisse oder innere Unru-
hen, sofern die versicherte Person auf seiten der Unruhesti fter teilge-
nommen hat; diese Einschränkung gilt nicht, wenn die versicherte
Person in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit krie-
gerischen Ereignissen berufsunfähig wi rd, denen sie während eines
Aufenthal tes außerhalb der Bundesrepublik Deutschland ausgesetzt
und an denen sie nicht aktiv beteil igt war;

b) durch vorsätzliche Ausführung oder den strafbaren Versuch eines
Verbrechens oder Vergehens durch die versicherte Person. Fahrläs-
sige Verstöße (z. B. im Straßenverkehr) sind davon nicht betroffen;

c) durch absichtl iche Herbeiführung von Krankheit oder Kräfteverfall,
absichtl iche Selbstverletzung oder versuchte Selbsttötung. Wenn uns
jedoch nachgewiesen wi rd, daß diese Handlungen in einem die freie
Willensbestimmung ausschl ießenden Zustand krankhafter Störung der
Geistestätigkeit begangen worden sind, werden wi r leisten;

d) durch eine widerrechtliche Handlung, mit der Sie als Versicherungs-
nehmer vorsätzlich die Berufsunfähigkeit der versicherten Person
herbeigeführt haben;

e) durch Strahlen, die das Leben oder die Gesundheit zahlreicher Men-
schen in so ungewöhnlichem Maße gefährden oder schädigen, daß zu
deren Abwehr oder Bekämpfung der Einsatz einer Katastrophen-
schutzbehörde oder vergleichbaren Einrichtungen nötig ist;
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f) unmittelbar oder mittelbar im Zusammenhang mit dem vorsätzlichen
Einsatz von atomaren, biologischen oder chemischen Waffen oder dem
vorsätzlichen Einsatz oder der vorsätzlichen Freisetzung von radio-
aktiven, biologischen oder chemischen Stoffen, sofern der Einsatz
oder das Freisetzen darauf gerichtet ist, das Leben einer Vielzahl von
Personen zu gefährden und zu einer nicht vorhersehbaren Verände-
rung des Leistungsbedarfs gegenüber den technischen Berechnungs-
grundlagen führt, so daß die Erfül lbarkeit der zugesagten Versiche-
rungsleistungen nicht mehr gewährleistet ist und dies von einem un-
abhängigen Treuhänder gutachterl ich bestätigt wi rd.

§ 4 Welche Mitwirkungspflichten sind zu beachten, wenn
Leistungen wegen Berufsunfähigkeit verlangt werden?
(1) Werden Leistungen aus dieser Zusatzversicherung verlangt, so sind
uns unverzügl ich, bei Vereinbarung einer Karenzzeit jedoch erst nach
deren Ablauf, folgende Unterlagen einzureichen:

a) der Versicherungsschein und der Nachweis der letzten Beitragszah-
lung;

b) eine Darstellung der Ursache für den Eintritt der Berufsunfähigkeit;

c) ausführliche Berichte der Ärzte, die die versicherte Person gegenwärtig
behandeln bzw. behandelt oder untersucht haben, über Ursache, Be-
ginn, Art, Verlauf und voraussichtl iche Dauer des Leidens sowie über
den Grad der Berufsunfähigkeit bzw. bei Berufsunfähigkeit infolge
Pflegebedürftigkeit über Art und Umfang der Pflegebedürftigkeit;

d) Unterlagen über den Beruf der versicherten Person, deren Stellung und
Tätigkeit im Zeitpunkt des Eintritts der Berufsunfähigkeit sowie über
die eingetretenen Veränderungen;

e) bei Berufsunfähigkeit infolge Pflegebedürftigkeit zusätzl ich eine Be-
scheinigung der Person oder der Einrichtung, die mit der Pflege betraut
ist, über Art und Umfang der Pflege.

Die hierdurch entstehenden Kosten hat der Ansprucherhebende zu tragen.

(2) Wir können außerdem - dann allerdings auf unsere Kosten - weitere
ärztl iche Untersuchungen durch von uns beauftragte Ärzte sowie not-
wendige Nachweise - auch über die wi rtschaftl ichen Verhältnisse und
ihre Veränderungen - verlangen, insbesondere zusätzl iche Auskünfte und
Aufklärungen.
Die versicherte Person hat Ärzte, Krankenhäuser und sonstige Kranken-
anstal ten sowie Alten- und Pflegeheime, bei denen sie in Behandlung
oder Pflege war oder sein wi rd, sowie Pflegepersonen, andere Per-
sonenversicherer und Behörden zu ermächtigen, uns auf Verlangen
Auskunft zu erteilen.

(3) Läßt die versicherte Person operative Behandlungen, die der unter-
suchende oder behandelnde Arzt anordnet, um die Heilung zu fördern
oder die Berufsunfähigkeit zu mindern, nicht durchführen, steht dies einer
Anerkennung der Leistungen aus der Berufsunfähigkeits-Zusatzversi -
cherung nicht entgegen. Sie ist allerdings aufgrund der allgemeinen ge-
setzl ichen Schadenminderungspflicht verpfl ichtet, zumutbaren ärztl ichen
Anweisungen zur Besserung ihrer gesundheitl ichen Verhältnisse Folge
zu leisten. Zumutbar sind dabei Maßnahmen, die gefahrlos und nicht
mit besonderen Schmerzen verbunden sind und die außerdem Aussicht
auf zumindest Besserung (bis zur Leistungsgrenze) bieten. Hierbei han-
delt es sich um Maßnahmen wie z. B. das Einhalten von Diäten, Sucht-
entzug, die Verwendung von orthopädischen oder anderen Heil- und
Hil fsmitteln (z. B. Tragen von Prothesen, Verwendung von Seh- und
Hörhi lfen), die Durchführung von logopädischen Maßnahmen oder das
Tragen von Stützstrümpfen.

§ 5 Wann geben wir eine Erklärung über unsere  Lei-
stungspflicht ab?
(1) Nach Prüfung der uns eingereichten sowie der von uns beigezogenen
Unterlagen erklären wi r, ob und für welchen Zeitraum wi r eine Lei-
stungspfl icht anerkennen. Bei Vereinbarung einer Karenzzeit geben wi r
eine Erklärung über unsere Leistungspflicht erst nach Ablauf der Ka-
renzzeit ab.

(2) Grundsätzlich sprechen wi r keine zeitl ich befristeten Anerkenntnisse
aus. Wir können aber in begründeten Einzelfäl len auch zeitl ich begrenzte
Anerkenntnisse bis zu insgesamt 12 Monaten aussprechen. Innerhalb
dieses Zeitraums führen wi r keine Nachprüfung der Berufsunfähigkeit
durch.

§ 6 Bis wann können  bei Meinungsverschiedenheiten
Rechte geltend gemacht werden  und wer entscheidet in
diesen  Fällen?
(1) Wenn derjenige, der den Anspruch auf die Versicherungsleistung
geltend macht, mi t unserer Leistungsentscheidung (§ 5) nicht einver-
standen ist, kann er diesen innerhalb von sechs Monaten nach Zugang
unserer Entscheidung gerichtl ich geltend machen.

(2) Läßt der Ansprucherhebende die Sechsmonatsfrist verstreichen, ohne
daß er Ansprüche gerichtl ich geltend gemacht hat, so sind weitergehende
Ansprüche, als wi r sie anerkannt haben, ausgeschlossen. Auf diese
Rechtsfolge werden wi r in unserer Erklärung nach § 5 besonders hin-
weisen.

§ 7 Was gilt für die Nachprüfung der Berufsunfähigkeit?
(1) Nach Anerkennung oder Feststellung unserer Leistungspflicht sind
wi r berechtigt, das Fortbestehen der Berufsunfähigkeit und ihren Grad
oder den Umfang der Pflegebedürftigkeit nachzuprüfen; dies gilt nicht für
zeitl ich begrenzte Anerkenntnisse nach § 5.
Dabei können wi r erneut prüfen, ob die versicherte Person eine andere
Tätigkeit ausübt, die aufgrund ihrer Ausbi ldung und Erfahrung ausgeübt
werden kann und ihrer Lebensstellung bei Eintritt der Berufsunfähigkeit
entspri cht.

(2) Zur Nachprüfung können wi r auf unsere Kosten jederzeit sachdien-
liche Auskünfte und einmal jährlich umfassende Untersuchungen der
versicherten Person durch von uns zu beauftragende Ärzte verlangen.
Die Bestimmungen des § 4 Absatz 2 gelten entsprechend.

(3) Eine Minderung der Berufsunfähigkeit oder der Pflegebedürftigkeit und
die Wiederaufnahme bzw. Änderung der berufl ichen Tätigkeit müssen Sie
uns unverzügl ich mitteilen.

(4) Ist die Berufsunfähigkeit weggefallen oder hat sich ihr Grad auf we-
niger als 50 %  vermindert, stellen wi r unsere Leistungen ein. Die Ein-
stellung teilen wi r dem Anspruchsberechtigten unter Hinweis auf seine
Rechte aus § 6 mit; sie wi rd nicht vor Ablauf eines Monats nach Absen-
den dieser Mitteilung wi rksam.
Zu diesem Zeitpunkt muß auch die Beitragszahlung für den bestehenden
Gesamtvertrag einschl ießlich evtl. aufgrund von Zusatztarif Bp beitrags-
frei durchgeführter planmäßiger Erhöhungen wieder aufgenommen wer-
den, sofern für die Hauptversicherung Beitragszahlungspfl icht besteht.

(5) Liegt Berufsunfähigkeit infolge Pflegebedürftigkeit vor und hat sich
der Umfang des Pflegefal ls gemindert, so daß die Pflegebedürftigkeit mi t
weniger als 3 Punkten bewertet wi rd, stellen wi r unsere Leistungen ein.
Absatz 4 Satz 2 und 3 gelten entsprechend.

§ 8 Was gilt  bei einer Verletzung der Mitwirkungs-
pflichten nach Eintritt der Berufsunfähigkeit?
Soweit eine Mitwirkungspfl icht nach § 4 oder § 7 von Ihnen, der versi -
cherten Person oder dem Ansprucherhebenden vorsätzlich oder grob
fahrlässig nicht erfül lt wi rd, sind wi r von der Verpfl ichtung zur Leistung
frei.
Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Mitwirkungspfl icht bleiben die
Ansprüche aus der Zusatzversicherung jedoch insoweit bestehen, als die
Verletzung ohne Einfluß auf die Feststellung oder den Umfang unserer
Leistungspflicht ist.
Wenn die Mitwirkungspfl icht später erfül lt wi rd, sind wi r ab Beginn des
laufenden Monats nach Maßgabe dieser Bedingungen zur Leistung ver-
pfl ichtet, bei Vereinbarung einer Karenzzeit jedoch frühestens nach Ab-
lauf der Karenzzeit, es sei denn, es wurden uns vorsätzlich unwahre
Angaben gemacht. In diesem Falle verbleibt es bei der Leistungsfreiheit
gemäß Satz 1.

§ 9 Wann können Sie die Zusatzversicherung kündigen
oder beitragsfrei stellen bzw. welche  Alternativen ha-
ben Sie bei Zahlungsschwierigkeiten?
Kündigung und Auszahlung des Rückkaufswertes

(1) Eine Zusatzversicherung, für die laufende Beiträge zu zahlen sind,
können Sie für sich allein kündigen. In den letzten fünf Versicherungs-
jahren kann die Zusatzversicherung jedoch nur zusammen mit der
Hauptversicherung gekündigt werden.
Einen Rückkaufswert aus der Zusatzversicherung - soweit entstanden -
erhalten Sie nur, wenn Sie die Zusatzversicherung zusammen mit der
Hauptversicherung kündigen und sofern aus dieser Zusatzversicherung
noch keine Leistung fäl l ig geworden ist oder war.
Der Rückkaufswert entspri cht nicht der Summe der von Ihnen einge-
zahlten Beiträge, sondern dem Deckungskapital  zum Kündigungszeit-
punkt, vermindert um einen als angemessen angesehenen Abzug von
50 %  des Deckungskapitals.

(2) Eine Zusatzversicherung gegen Einmalbeitrag können Sie nur zu-
sammen mit der Hauptversicherung kündigen. In diesem Fall erhalten
Sie - soweit entstanden - den vertraglich vereinbarten Rückkaufswert,
sofern aus dieser Zusatzversicherung noch keine Leistung fäl l ig gewor-
den ist oder war.
Der Rückkaufswert entspri cht nicht dem von Ihnen eingezahlten Einmal-
beitrag, sondern dem Deckungskapital  zum Kündigungszeitpunkt, ver-
mindert um einen als angemessen angesehenen Abzug von 15 %  des
Deckungskapitals.
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(3) Das Deckungskapital  der Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung ist
nach den anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik berechnet;
es besteht aus den Beitragsteilen, die nicht zur Bestreitung der Lei-
stungsfäl le sowie zur Abdeckung der Abschluß- und Verwal tungskosten
benötigt werden oder für die Finanzierung der noch ausstehenden Lei-
stungen bestimmt sind. Mit Ablauf der Zusatzversicherung ist das Dek-
kungskapital  völ l ig aufgebraucht.

Umwandlung in eine beitragsfreie Versicherung und Wiederinkraftsetzung

(4) Anstelle einer Kündigung können Sie verlangen, ganz oder teilweise
von der Beitragspfl icht befreit zu werden. In diesem Fall fl ießt ein vor-
handener Rückkaufswert aus der Zusatzversicherung in die beitragsfreie
Leistung der Hauptversicherung ein und die Zusatzversicherung erl ischt.
Sie haben auch das Recht, ohne erneute Gesundheitsprüfung die Wie-
derinkraftsetzung der Versicherung innerhalb von sechs Monaten seit
dem ersten unbezahlt gebliebenen Beitrag zu verlangen.

Alternativen bei Zahlungsschwierigkeiten

(5) Sie können jedoch auch beantragen, daß das vorhandene Deckungs-
kapital  der Zusatzversicherung für eine selbständige Berufsunfä-
higkeitsversicherung nach einem zum Zeitpunkt der Beitragsfreistellung
für den Verkauf offenen Tari f der Gesell schaft verwendet wi rd.
Sie haben dabei folgende Alternativen, auf die wi r im Bedarfsfal l aus-
drücklich hinweisen werden:

a) Sie finanzieren hiermi t die Beitragszahlung einer selbständigen Be-
rufsunfähigkeitsversicherung für einen Zeitraum von mindestens zwei
Jahren. Die Rente muß den tarifmäßig festgelegten Mindestbetrag er-
reichen und darf den bisher versicherten Rentenbetrag nicht überstei-
gen. Ist das Deckungskapital  aufgebraucht, ist zur Fortsetzung des
Versicherungsschutzes die laufende Beitragszahlung aufzunehmen.
Hierauf werden wi r Sie schriftl ich hinweisen.

b) Es wi rd eine beitragsfreie selbständige Berufsunfähigkeitsversiche-
rung nach den anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik ge-
bildet. Dies ist nur mögl ich, sofern die tarifmäßig festgelegte Min-
destrente nicht unterschritten und der bisher versicherte Rentenbetrag
nicht überstiegen wi rd. Derzeit beträgt die beitragsfreie Mindestrente
jährlich 600,00 EUR.

(6) Auf Antrag kann bei der Beitragsfreistellung gemäß Absatz 5 auch
ein vorhandener Rückkaufswert der Hauptversicherung ganz oder teil-
weise zur Finanzierung der Berufsunfähigkeitsversicherung verwendet
werden. Eine teilweise Verwendung ist nur soweit mögl ich, als auch die
ursprüngliche Hauptversicherung noch beitragsfrei weitergeführt werden
kann.

(7) Um die Höhe der Berufsunfähigkeitsrente bei Zahlungsschwierigkei-
ten auch bei reduziertem Beitragsaufwand mögl ichst aufrechterhalten zu
können, haben Sie die Mögl ichkeit, den Versicherungsschutz aus der
Hauptversicherung bis zur Mindestsumme zu reduzieren.

§ 10 Welche Überschußanteile erhalten Sie?
(1) Die Zusatzversicherung ist am Überschuß beteil igt. Zu welcher Be-
standsgruppe Ihre Zusatzversicherung gehört, können Sie dem Versi-
cherungsschein entnehmen. In Abhängigkeit von dieser Zuordnung erhält
Ihre Zusatzversicherung jährlich Überschußanteile. Wir veröffentlichen
die Überschußanteilsätze in unserem Geschäftsberi cht.

(2) Die Überschußbeteil igung erfolgt bei beitragspfl ichtigen Versiche-
rungen in Form von laufenden Überschußanteilen, die in Prozent der
Beitragsteile eines Jahres für die entsprechende Zusatzversicherung ge-
währt werden.
Diese laufenden Überschußanteile werden zu Beginn eines jeden Versi-
cherungsjahres für den Teil des Versicherungsjahres, für den die Bei-
tragsraten gezahlt wurden, gutgeschrieben und in der Regel verzinsl ich
angesammelt; sie können (außer bei einer Fondsgebundenen Lebens-
oder Rentenversicherung als Hauptversicherung) auch dem Investment-
fonds bzw. Fondsdepot des Haupttarifs zugeführt werden (Invest-Bonus)
oder mit den laufenden Zusatzbeiträgen verrechnet werden.

(3) Al ternativ zu den laufenden Überschußanteilen kann bei Zusatztarif
R oder Ra die Überschußbeteil igung in Form einer Bonusrente gewählt
werden.
Die Bonusrente wi rd in Prozent der versicherten Berufsunfähigkeits-
Rente bei Beginn der Leistungspflicht bemessen und erhöht im Berufs-
unfähigkeitsfal l die fäl l ige Rente. Die Höhe der Bonusrente bemißt sich
stets nach dem bei Beginn der Leistungspflicht geltenden Bonusrenten-
satz.
Solange die versicherte Person ununterbrochen Berufsunfähigkeitslei-
stungen erhält, bleibt der Bonusrentensatz für diesen Vertrag unverän-
dert. Werden keine Berufsunfähigkeitsleistungen gezahlt, wi rd keine
Leistung aus der Bonusrente gewährt.

(4) Für Zusatzversicherungen gegen Einmalbeitrag wi rd zu Beginn eines
jeden Versicherungsjahres ein laufender Überschußanteil  in Prozent des
zum Ende des Versicherungsjahres vorhandenen Deckungskapitals ge-
währt und verzinsl ich angesammelt; die Überschußanteile können auch
dem Investmentfonds bzw. Fondsdepot des Haupttarifs zugeführt werden
(Invest-Bonus).

(5) Sofern nach Leistungsbeginn Überschußanteile gewährt werden, be-
wi rken die auf Zusatztarif R bzw. Ra entfallenden Überschußanteile eine
laufende Erhöhung der fäl l igen Berufsunfähigkeits-Rente (ggf. ein-
schl ießlich Bonusrente). Die auf Zusatztarif B bzw. Bp entfallenden
weiteren Überschußanteile, die in Prozent des Deckungskapitals gewährt
werden, bewirken dann ebenfal ls eine Erhöhung der Berufsunfähigkeits-
Rente, sofern eine solche fäl l ig wi rd, bzw. erhöhen sonst das verzinsl ich
angesammelte Überschußguthaben bzw. die Fondsanteile.

(6) Wenn für den Berufsunfähigkeitsfal l die Zahlung einer Bonusrente
vereinbart ist, kann der Versicherungsnehmer bei einer Herabsetzung des
Bonusrentensatzes (vor Leistungsbeginn) die vertragliche Barrente ohne
erneute Gesundheitsprüfung so aufstocken, daß insgesamt wieder der bei
Vertragsbeginn gültige Berufsunfähigkeitsschutz erreicht wi rd.

(7) In einzelnen Jahren kann aufgrund eines ungünstigen Risikoverlaufs
eine Zuteilung von Überschüssen entfallen.

§ 11 Wie ist das Verhältnis zur Hauptversicherung?
(1) Die Zusatzversicherung bildet mit der Versicherung, zu der sie ab-
geschlossen worden ist (Hauptversicherung), eine Einheit; sie kann ohne
die Hauptversicherung nicht fortgesetzt werden.

(2) Abweichend vom Paragraphen über die vorvertragliche Anzeigepflicht
in den Al lgemeinen Bedingungen für die jeweil ige Hauptversicherung
können wi r von der Zusatzversicherung binnen fünf Jahren seit Ver-
tragsabschluß zurücktreten, wenn Umstände, die für die Übernahme des
Versicherungsschutzes Bedeutung haben, von Ihnen oder der versi -
cherten Person nicht oder nicht richtig angegeben worden sind.

(3) Die Zusatzbeiträge sind zusammen mit den Beiträgen für die Haupt-
versicherung bis zum Eintritt des Leistungsfalls, längstens jedoch bis
zum Ablauf der entsprechenden Versicherungsdauer der Zusatzversi -
cherung zu entrichten.
Bei Vereinbarung einer Karenzzeit sind nach Eintritt der Berufsunfä-
higkeit die Beiträge noch bis zum Ablauf der Karenzzeit weiter zu ent-
richten. In jedem Fall ist die Beitragszahlung bis zur Entscheidung über
die Leistungspflicht gemäß § 1 Absatz 6 fortzusetzen.

(4) Wenn Sie die Hauptversicherung entsprechend den Al lgemeinen Be-
dingungen in eine beitragsfreie Versicherung umwandeln, erl ischt die
Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung unter Anrechnung des nach § 9
ermi ttelten Rückkaufswertes.
Sie haben jedoch auch die Mögl ichkeit der Umwandlung in eine bei-
tragsfreie Berufsunfähigkeitsversicherung gemäß § 9 Absätze 5 und 6.

(5) Wird die Leistung einer beitragspfl ichtigen Hauptversicherung herab-
gesetzt, so vermindert sich auch der Versicherungsschutz aus der Zu-
satzversicherung, und zwar auf den Betrag, der dem Teil der Hauptver-
sicherung entspri cht, für den der Beitrag weitergezahlt wi rd.

(6) Ist unsere Leistungspflicht aus der Zusatzversicherung anerkannt
oder festgestell t, so berechnen wi r die Leistungen aus der Hauptversi -
cherung (Rückkaufswert, beitragsfreie Versicherungsleistung und Über-
schußbeteil igung der Hauptversicherung) so, als ob Sie den Beitrag un-
verändert weitergezahlt hätten.
Bei Zusatztarif Bp berechnen wi r zusätzl ich die Leistungen aus der
Hauptversicherung durch NÜRNBERGER Plus so, als ob Sie jährlich den
Erhöhungsbeitrag für die Hauptversicherung (vgl . § 1 Absatz 1) während
der Berufsunfähigkeit gezahlt hätten.

(7) Anerkannte oder festgestell te Ansprüche aus der Zusatzversicherung
werden durch Rückkauf, Ablauf oder Umwandlung der Hauptversicherung
in eine beitragsfreie Versicherung mit herabgesetzter Versicherungslei-
stung nicht berührt.

(8) Wird nach Eintritt der Berufsunfähigkeit Beitragsbefreiung gewährt,
so muß dennoch nach Ablauf der Beitragsbefreiung aus der Berufsunfä-
higkeits-Zusatzversicherung die Beitragszahlung für den bestehenden
Gesamtvertrag einschl ießlich evtl. aufgrund von Zusatztarif Bp beitrags-
frei durchgeführter planmäßiger Erhöhungen wieder aufgenommen wer-
den, sofern die Beitragszahlungspfl icht für die Hauptversicherung noch
besteht, auch wenn weiterhin Berufsunfähigkeit besteht.

(9) Soweit in diesen Bedingungen nichts anderes bestimmt ist, finden die
Al lgemeinen Bedingungen für die Hauptversicherung sinngemäß Anwen-
dung.
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